
Müll und Unrat an unseren öff entlichen Lagerplätzen

Nebenstehend aufgeführt einige Beispiele der illegalen 
Müllentsorgung an unseren Sammelstellen in Donnersdorf 
(Reisigplatz und Containerplatz am Bauhof). 

Jährlich entstehen der Gemeinde hohe Kosten für das Auf-
räumen und Beseitigen des abgestellten Mülls. Die Bilder sind 
nur ein Auszug dessen, was immer wieder abgestellt wird. 

Beispiele? Gerne:

Am Glasabfall –  Spiegel, Glasscheiben, Vasen, Gläser, Torten-
platten, Lampenschirme etc.
Im Metallabfall – Bauschutt, Elektrogeräte, aufgetautes aus 
dem Kühlschrank, Kloschüsseln,   Waschbecken etc.
Im Papierabfall – Filter aus der Weinfi ltrierung, Bauschutt, 
Tapetenreste, Gipsplatten etc.
Im Reisighaufen – Pfl astersteine, Erdaushub, Asche (soll holz-
artiger Abfall sein), Paletten, Spanplatten, lackierte Holzbretter 
u. v. m.
Im Altkleidercontainer – Teppiche, Putzlappen, Essensreste, 
Fleischwaren etc.

Die Liste ließe sich noch endlos weiterführen.
Natürlich wird das illegale Abstellen von Müll auch für die 
weiteren Containerstandorte in unserer Gemeinde angewandt.

Aufgrund dieser dargestellten Tatsachen werden wir ab 
dem 13.10.2025 den Reisigplatz und Containerplatz in 
Donnersdorf per Kamera überwachen. Zuwiderhandlungen 
in Sachen Abfallentsorgung werden wir konsequent an die Be-
hörden weitermelden.
Die Abfallentsorgung im Landkreis Schweinfurt ist 
bestens organisiert und sperriger Abfall kann mittels 
Anforderungskarte am Müllkalender zweimal jährlich 
kostenfrei entsorgt werden. Dennoch fühlen sich einige 
nicht fähig, dies für sich zu organisieren.  Schade.

Gemeinde Donnersdorf
Klaus Schenk
Erster Bürgermeister

36. Jahrgang                                        Nr. 10                                        16.10.2025

für die Gemeinde Donnersdorf

Ortsteile Donnersdorf, Falkenstein, Kleinrheinfeld, 
Pusselsheim, Traustadt, Gut Tugendorf

Mitteilungsblatt

       

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negativ-Beispiele Reisigplatz Donnersdorf

Negativ-Beispiele Containerplatz Donnersdorf
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Gartenabfalldeponie!

Das Gartenjahr neigt sich dem Ende. Deshalb reduzieren wir 
die Öffnungszeiten der Deponie für Rasenschnitt und Garten-
abfälle etc. ab 01.  November auf Samstag von 13 - 15 Uhr.
Ab Dezember ist die Deponie bis voraussichtlich 28. Februar 
2026 geschlossen. 
Bitte beachten Sie, bezüglich Wiedereröffnung, das Amtsblatt 
Februar 2026.

Gemeinde Donnersdorf
Klaus Schenk 
Erster Bürgermeister

Festekoordination 2026

Werte Vereinsverantwortliche in der Gemeinde Donnersdorf, 
am Sonntag, 16.11.2025 findet die alljährliche Koordinations-
veranstaltung der Vereinsfeste und Veranstaltungen für 2026
der Gemeinde Donnersdorf in Donnersdorf im Sportheim 
des FC Blau-Weiß Donnersdorf statt. 
Beginn: 19 Uhr.
Ich bitte um zahlreiches Erscheinen.

Gemeinde Donnersdorf
Klaus Schenk 
Erster Bürgermeister

Nadelbäume gesucht

Grundstücksbesitzer, die in ihren Gärten geeignete Fichten 
oder Tannen als Christbäume für unsere Ortschaften bzw. 
Kirchen haben, werden gebeten sich mit unserem Bauhof-
leiter Alexander Kerzinger (0170/563 2867) in Verbindung zu 
setzen. Von der Gemeinde würden diese Bäume dann einge-
schlagen und abtransportiert werden.

Gemeinde Donnersdorf
Klaus Schenk 
Erster Bürgermeister

Baustelle Pusselsheim

Die Ortsdurchfahrt Pusselsheim (Kreisstraße SW 28) wird vom
Landkreis Schweinfurt in der Zeit vom 27.10. – 07.11.2025 
neu asphaltiert. Dies geschieht unter Vollsperrung. 
Die Umleitung wird entsprechend ausgeschildert.
Wir bitten um Beachtung.

Gemeinde Donnersdorf
Klaus Schenk
Erster Bürgermeister

Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis 
von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge  

(Stellplatzsatzung)

Die Gemeinde Donnersdorf erlässt auf Grund des Art. 23 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796 ff.), 
zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 
(GVBl. S. 573 ff.), und Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen 
Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. August 2007 (GVBl. S. 588 ff), zuletzt geändert durch die 
§§ 12 und 13 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. 
S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom 23.12.2024 (GVBl. S. 
619) folgende Satzung:
							     

§1
Anwendungsbereich

(1) Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder Nut-
zungsänderung von Anlagen im Sinne des Art. 1 Abs. 1 
BayBO im Gemeindegebiet Donnersdorf. Ausgenommen 
sind, wenn sie zu Wohnzwecken erfolgen, Änderungen 
oder Nutzungsänderungen im Sinne des  Art. 81 Abs. 1 Nr. 
4b, zweiter Halbsatz BayBO.

(2) Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städte-
baulichen Satzungen, die von den  Regelungen dieser 
Satzung abweichen, haben Vorrang.

§ 2
Pflicht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen

(1) Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- oder Ab-
fahrtsverkehr mit Kraftfahrzeugen zu  erwarten ist, sind 
Stellplätze herzustellen. Bei der Änderung oder Nutzungs-

	 änderung von Anlagen sind Stellplätze herzustellen, 
wenn dadurch zusätzlicher Zu- oder Abfahrtsverkehr zu 
erwarten ist.

(2) Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach 
der Anlage der Verordnung über  den Bau und Betrieb von 
Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze 
vom   30. November 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung.

(3) Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinheiten. 
Bei baulichen Anlagen, die unterschiedliche Nutzungsar-
ten enthalten, wird die Zahl der notwendigen Stellplätze 
getrennt nach den jeweiligen Nutzungsarten ermittelt.

(4) Die Zahl an notwendigen Stellplätzen ist jeweils auf eine 
Dezimalstelle zu ermitteln und nach kaufmännischen 
Grundsätzen zu runden. Bei baulichen Anlagen mit meh-
reren Nutzungseinheiten oder unterschiedlichen Nutzungs

	 arten erfolgt die Rundung erst nach Addition der für jede 
Nutzungseinheit und jede Nutzungsart notwendigen 
Stellplätze.

§ 3
Herstellung und Ablöse der Stellplätze

(1) Die nach §§ 2 und 3 dieser Satzung erforderlichen Stell-
	 plätze sind auf dem Baugrundstück oder auf einem geeig-
	 neten Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks 

herzustellen. Bei Herstellung der Stellplätze auf einem 
	 geeigneten Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks 

ist dessen Benutzung für diesen Zweck gegenüber dem 
Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörde rechtlich zu sichern.
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(2) Die Inanspruchnahme derselben Stellplätze durch zwei 
oder mehrere Nutzungen mit unterschiedlichen Ge-
schäfts- oder Öffnungszeiten (Wechselnutzung) kann zu-
gelassen werden, wenn sichergestellt ist, dass keine Über-
schneidungen der Benutzung des Stellplatzes auftreten 
und keine negativen Auswirkungen auf den Verkehr in 
der Umgebung zu erwarten sind.

(3) 	Die Pflicht zur Herstellung der Stellplätze kann auch durch 
Übernahme der Kosten ihrer Herstellung gegenüber der 
Gemeinde (Ablösevertrag) abgelöst werden. Die Ent-
scheidung über den Abschluss eines Ablösungsvertrags 
steht im Ermessen der Gemeinde. Der Bauherr hat keinen 
Anspruch auf Abschluss eines solchen Vertrags; dies gilt 
auch dann, wenn die Stellplätze nicht auf dem Baugrund-
stück oder in der Nähe des Baugrundstücks tatsächlich 
hergestellt werden können Der Ablösungsbetrag beträgt 
je Stellplatz 4.000,00 Euro.

(4) Von der Möglichkeit der Ablöse nach Absatz 3 sind Nut-
zungen ausgenommen, die für ihren geordneten Betriebs-

	 ablauf darauf angewiesen sind, ihren Zu- und Abfahrts-
verkehr durch Stellplätze auf dem Baugrundstück oder 
auf einem geeigneten  Grundstück in der Nähe des Bau-
grundstücks abzuwickeln.

 
§ 4

Anforderungen an die Herstellung
(1) Für Stellplätze in Garagen gelten die baulichen Anforde-

rungen der Verordnung über den Bau und Betrieb von 
Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze 
vom  30. November 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung.

(2) Im Übrigen sind Stellplätze in ausreichender Größe und in 
Abhängigkeit der beabsichtigten  Nutzung herzustellen. 
Es gilt Art. 7 BayBO.

                                                          § 5 
                                               Abweichungen
Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können 
Abweichungen zugelassen werden.

§ 6
Schlussbestimmungen

Diese Satzung tritt einen Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

Donnersdorf, 01.10.2025 

Gemeinde Donnersdorf
gez. Schenk, Erster Bürgermeister

Flurneuordnung Oberspiesheim 4
Gemeinde Kolitzheim, Landkreis Schweinfurt

Bekanntgabe
Der Beschluss zur Änderung des Flurbereinigungsgebietes 
Oberspiesheim 4 und die Änderungskarte zur Gebietskarte 
liegen

vom 03.11.2025 mit 17.11.2025
in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft 

Gerolzhofen, Brunnengasse 5, 97447 Gerolzhofen
während der allgemeinen Dienststunden zur Einsicht für die 
Beteiligten aus.
Hinweis:
Mit der Auslegung ist eine Rechtsbehelfsfrist verbunden.
Dieser Beschluss und die Darstellung des Verfahrensgebietes 
können innerhalb von vier Monaten ab dem 15.10.2025 auch 
auf der Internetseite des Amtes für Ländliche Entwicklung 
Unterfranken auf der Seite Projekte in Unterfranken unter 
„Öffentliche Bekanntmachungen“ eingesehen werden. 
(https://www.ale-unterfranken.bayern.de/108554/index.php).

Flurneuordnung Oberspiesheim 4
Gemeinde Kolitzheim und Sulzheim, Landkreis Schweinfurt
Erläuterung der Wertermittlungsergebnisse u. a.

Ladung
Die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet gehörenden 
Grundstücke, die den Eigentümern gleichstehenden Erbbau-
berechtigten und die Nebenbeteiligten oder ihre gesetzli-
chen Vertreter und Bevollmächtigten werden hiermit zu einer 
Versammlung der Beteiligten geladen.
Versammlungsort: Dorfgemeinschaftshaus Oberspiesheim, 
		     Schulstr. 2, 97509 Kolitzheim
Versammlungsbeginn: Dienstag, 18.11.2025, um 19 Uhr 
Tagesordnung:
1.	 Erläuterung der Wertermittlungsergebnisse
2.	 Bericht über den Stand des Verfahrens
3.	 Allgemeine Aussprache
Die Niederschrift über die Grundsätze der Wertermittlung 
und die Wertermittlungskarte, welche die Ergebnisse der 
Wertermittlung enthält, liegen anschließend an die Versamm-
lung zwei Wochen bis zum 03.12.2025 in der Verwaltung der 
Gemeinde Kolitzheim während der Dienststunden zur Ein-
sichtnahme für die Beteiligten nieder. Eine Einzelbekannt-
gabe der Wertermittlungsergebnisse findet nicht statt. Die 
Beteiligten werden daher aufgefordert, sich durch Einsicht-
nahme in die Niederschrift und in die Wertermittlungskarte 
über die Wertermittlung aller Grundstücke des Verfahrensge-
bietes zu unterrichten.
Hinweis
Einwendungen gegen die Ergebnisse der Wertermittlung al-
ler Grundstücke, nicht nur der eigenen, können während der 
Zeit der Niederlegung der Niederschrift und der Wertermitt-
lungskarte beim Vorsitzenden des Vorstandes der Teilneh-
mergemeinschaft Oberspiesheim 4 (Postanschrift: Amt für 
Ländliche Entwicklung Unterfranken, Postfach 55 40, 97005 
Würzburg), „schriftlich“ vorgebracht werden.
Würzburg, 17.09.2025
gez. Jonas Herrmann
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung
der Gemeinde Donnersdorf Landkreis Schweinfurt

für das Haushaltsjahr 2025 und 
für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die 
Gemeinde folgende Haushaltssatzung:

I.
§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2025 wird hiermit festgesetzt;
er schließt
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 	            5.600.000 €
und
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 	            3.215.000 €
ab.

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2026 wird hiermit festgesetzt;
er schließt
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 	            5.710.000 €
und
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 	            7.735.000 €
ab.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen wird für das Haushaltsjahr 2025 auf          1.375.000 €
festgesetzt.
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen wird für das Haushaltsjahr 2026 auf          2.050.000 €
festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen sind im 
Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 
2025 auf 				               2.500.000 €
festgesetzt.
Verpflichtungsermächtigungen sind im 
Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 
2026 auf 				               6.480.000 €
festgesetzt.

§ 4
- entfällt -

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach
dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 
wird auf 				                  933.300 €
festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach
dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2026 wird auf 				                   951.600 €
festgesetzt.

§ 6
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 tritt mit 
dem 1. Januar 2025 in Kraft.
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 tritt mit 
dem 1. Januar 2026 in Kraft.

Donnersdorf, den Gemeinde Donnersdorf
(Siegel) Schenk, 1. Bürgermeister

Nachrichtlich:
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeinde-
steuern betragen gemäß der Hebesatzsatzung
vom 24.10.2024:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen 
    Betriebe (A) 				                     320 v.H.
b) für die Grundstücke (B) 		                     250 v.H.

2. Gewerbesteuer 			                      305 v.H.

II.
Das Landratsamt Schweinfurt hat als Rechtsaufsichtsbe-
hörde die nach der Gemeindeordnung erforderlichen Geneh-
migungen mit Schreiben vom 23.09.2025, Nr. 30 - 941/2/1 - 
124, erteilt.

III.
Die Haushaltssatzung, einschließlich ihrer Anlagen, kann bis 
zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushalts-
satzung in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft, 
Brunnengasse 5, 97447 Gerolzhofen, innerhalb der allgemei-
nen Geschäftsstunden eingesehen werden.

Donnersdorf, den 26.09.2025

gez.
Schenk, 1. Bürgermeister
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Aufstellung der Bewerber für die 
Gemeinderatswahl am 08.03.2026 

der CSU-Freie Wählerschaft am 06.11.2025

Die CSU - Freie Wählerschaft Donnersdorf stellt am 
Donnerstag, 06.11.2025 um 20 Uhr

im Vereinsraum, Falkenbergzentrum in Donnersdorf 
den Wahlvorschlag für die Gemeinderatswahl am 08.03.2026 
auf. Alle Anhänger dieser Wählergruppe werden hierzu 
herzlich eingeladen.
Tagesordnung:	 	
1. 	 Begrüßung
2. 	 Entscheidung über die Fortsetzung der Listenverbindung 
 	 CSU/Freie Wählerschaft
3. 	 Vorstellung der Kandidaten/Innen
5. 	 Wahl der Bewerber für die Gemeinderatswahl
6. 	 Entscheidung über die Mehrfachnennung von Bewerbern
7. 	 Entscheidung über die Reihenfolge der Bewerber im      

Wahlvorschlag
8. 	 Bestellung eines Beauftragten für die Wahlvorschläge und 

seines Stellvertreters                                                                 
9. 	 Bestellung von mind. 10 Wahlberechtigten zur Unter	

zeichnung des Wahlvorschlags
10.	Bestellung von zwei wahlberechtigten Teilnehmern zur 

Unterzeichnung der Niederschrift
11. Sonstiges
Als Gast und Versammlungsleiterin konnten wir Frau Gabriele 
Jakob, unsere Kandidatin zur Landratswahl 2026 gewinnen! 
Sie stellt sich Ihnen gerne vor.

Donnersdorf, 15.09.2025
gez. Harald Ach 
Ortsvorsitzender CSU Donnersdorf

Aufstellung des Bewerbers für die 
Bürgermeisterwahl am 08.03.2026 

des CSU-OV Donnersdorf am 06.11.2025

Die CSU - Freie Wählerschaft Donnersdorf nominiert am
Donnerstag, 06.11.2025 um 19 Uhr

im Vereinsraum, Falkenbergzentrum in Donnersdorf
den Bewerber für das Amt des Ersten Bürgermeisters bei der 
Kommunalwahl am 08.03.2026. Alle Anhänger dieser Wähler-
gruppe werden hierzu herzlich eingeladen.
Tagesordnung:		
1. Begrüßung
2. Vorstellung des Kandidaten
3. Bildung Wahlausschuss
4. Wahl des Bewerbers für die Bürgermeisterwahl
5. Bestellung eines Beauftragten und seines Stellvertreters
6.	Bestellung von mind. 10 Wahlberechtigten zur Unter-
	 zeichnung des Wahlvorschlags.
7.	Bestellung von zwei wahlberechtigten Teilnehmern zur 
	 Unterzeichnung der Niederschrift.
Bei der Aufstellung des Bürgermeisterkandidaten sind nur 
wahlberechtigte CSU-Mitglieder des CSU Ortsverbands Don-
nersdorf stimmberechtigt.
Als Gast und Versammlungsleiterin konnten wir Frau Gabriele 
Jakob, unsere Kandidatin zur Landratswahl 2026 gewinnen! 
Sie stellt sich Ihnen gerne vor.

Donnersdorf, 15.09.2025
gez. Harald Ach
Ortsvorsitzender CSU Donnersdorf

Aufstellung der Bewerber für die Bürgermeister-/ 
Gemeinderatswahl am 08.03.2026

 der Wählergemeinschaft Traustadt

Die Wählergemeinschaft Traustadt stellt am Donnerstag, 
23.10.2025 um 19 Uhr im Sportheim Traustadt den Wahl-
vorschlag für die Kommunalwahl am 08.03.2026 auf.
Alle Personen aus Traustadt und Anhänger dieser Wähler-
gruppe werden hierzu herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
1.	 Begrüßung
2.	 Bestellung eines Versammlungsleiters/Schriftführers
3.	 Benennung und Vorstellung der Bewerberinnen und 
	 Bewerber/Hinweise zum Verfahren
4.	 Bildung Wahlausschuss
5.	 Bestellung eines Beauftragten und eines Stellvertreters 

für den Wahlvorschlag
6.	 Wahl der Bewerber für die Bürgermeisterwahl
7.	 Wahl der Bewerber für die Gemeinderatswahl
8.	 Bestellung von min. 10 Wahlberechtigten zur Unter-
	 stützung des Wahlvorschlags.
9.	 Bestellung von zwei Teilnehmern aus der Versammlung, 
	 die versichern, dass die Niederschrift dem Verlauf 
	 der Aufstellungsversammlung entspricht
10.	Sonstiges

Traustadt, 01.09.2025
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Danksagung Ferienspaß 

Ein herzliches Dankeschön an die Gemeinde Donnersdorf 
und die kommunale Jugendarbeit des LRA Schweinfurt 
und besonders an alle Helferinnen und Helfer, Unterstützer, 
Vereine und Akteure, die den Ferienspaß Donnersdorf auch 
in diesem Jahr wieder zu einem ganz besonderen Erlebnis 
gemacht haben! Dank Eures großartigen Engagements, 
Eurer Zeit und Eurer Ideen konnten viele gelungene Aktionen 
stattfi nden – voller Spaß, Kreativität und Abenteuer.
Ein besonderes Lob geht an unsere tollen Kinder, die mit 
ihrer Begeisterung, Neugier und Freude jede Veranstaltung 
zu etwas Einzigartigem gemacht haben.
Gemeinsam haben wir unvergessliche Ferientage geschaff en 
– vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben! 
Wir sind auch im nächsten Sommer wieder für Euch aktiv und 
freuen uns auf viele tolle Aktionen.

Euer Ferienspaßteam

„Natürlich“ gegen den Winterblues

Mittwoch, 12.11.2025, 17.30 Uhr, 
im DJK Sportheim Traustadt mit Brigitte Auer
Wenn die Tage kürzer sind und die Nächte lang, die wärmen-
de Sonne sich sparsam zeigt, dann kann unsere Stimmung 
schon mal aus dem Lot geraten. Lustlosigkeit, erhöhtes 
Schlafbedürfnis, Gewichtszunahme, düstere Gedanken etc. 
machen sich breit. 
Vermehrt Frauen kennen dieses  Phänomen! Mit Heilkräutern, 
Homöopathie und anderen wirksamen Unterstützungen aus 
der Naturheilkunde mobilisieren Sie Ihre Selbstheilungs-
kräfte und holen sich Wärme und Sonne in die kalte Jahreszeit. 
So regulieren Sie auf natürliche Weise eventuelle Stimmungs-
tiefs!
Herzlich Willkommen auch Männer und 
Nichtmitglieder! 

Es lädt ein der Frauenbund Traustadt.

Soldatenkameradschaft Donnersdorf

Einladung zu unserer kleinen, aber feinen Vorweih-
nachtsfeier am 1. Adventssonntag, den  30.11.2025
Wo:        Gasthaus Krapf in Falkenstein
Wann:   11.30 Uhr
Gemeinsames Mittagessen, besinnlicher Teil mit Gedichten - 
Geschichten und gemeinsamen Liedern.
Danach gemütliches Beisammensein bei Kaff ee und Kuchen.
Einladungen gingen natürlich auch mit allem wissenswerten 
an Euch schriftlich raus.
Anmeldungen bis zum 15.11. bitte nicht vergessen.
Eine schöne, herbstliche Zeit mit tollen Momenten.

Liebe kameradschaftliche Grüße
gez. 1. Vorstand | Roland

Erinnerung - Aufruf zur Gartenaktion 
beim FC Blau Weiß Donnersdorf: 

Helfende Hände gesucht!

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Donnersdorfer!
Der FC Blau Weiß Donnersdorf braucht Eure Unterstützung! 
Am Freitag 24. Oktober und Samstag 25. Oktober planen 
wir eine große Gartenaktion rund um unser Sportgelände. 
Es steht einiges auf dem Programm: Die Hecken müssen 
geschnitten und das Gelände auf  Vordermann gebracht 
werden. 
Doch nicht nur draußen gibt es zu tun – auch im Sportheim 
wollen wir gemeinsam anpacken und einige Reinigungsar-
beiten erledigen.
Jede helfende Hand ist willkommen, egal ob Ihr nur eine 
Stunde Zeit habt oder den ganzen Vormittag mit dabei sein 
könnt. Gemeinsam schaff en wir mehr.
Start ist am Freitag ab 14 Uhr am Sportheim und Samstag 
ab 8 Uhr. Bitte bringt, wenn möglich, eigene Utensilien wie 
Heckenschere, Putzeimer und Co. mit. 
Für Getränke ist gesorgt.
Herzlichen Dank vorab für jede helfende Hand!

Eure Vorstandschaft des FC Blau Weiß Donnersdorf

Herzlichen Dank an unseren neuen Trikotsponsor!

Die Fußball-Bambinis des FC Donnersdorf bedanken sich 
ganz herzlich bei Leos Lädla aus Donnersdorf für die groß-
zügige Spende unserer neuen Trikots.
Dank Ihrer Unterstützung können unsere kleinen Kicker jetzt 
nicht nur mit voller Begeisterung, sondern auch im einheitli-
chen Team-Outfi t aufl aufen.

Wir freuen uns riesig und sagen: 
Vielen Dank für Ihre tolle Unterstützung!

Eure Fußball-Bambinis vom FC Donnersdorf



7

Absage der Weihnachtsfeier 
Einladung zum „Stärke antrinken“

Der FC Blau Weiß Donnersdorf muss die für 29. November 
2025 geplante offi  zielle Weihnachtsfeier leider aus organisa-
torischen Gründen absagen. Der Verein bittet alle Mitglieder 
um Verständnis.
Ganz ohne geselliges Beisammensein soll der Jahreswech-
sel aber nicht bleiben: Als Ersatz lädt der FC Donnersdorf am
05. Januar 2026 herzlich zum „Stärke antrinken“ ein. 
Nähere Informationen zum Ablauf werden rechtzeitig 
bekanntgegeben.
Der Verein freut sich auf zahlreiche Teilnehmer.

Eure Vorstandschaft des FC Blau Weiß Donnersdorf

Einladung zur außerordentlichen Mitglieder-
versammlung des F.C. Blau-Weiß Donnersdorf e.V. 

am Donnerstag, den 20. November 2025 um 19 Uhr im 
Sportheim
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Vorstellung des Beschaff ungsvorhabens „Mähroboter“
3. Diskussion und Durchsprache
4. Beschlussfassung zur Investition 
 (Zustimmung der Mitgliederversammlung erforderlich)
5. Sonstiges

Zur Mitgliederversammlung sind alle Mitglieder recht herz-
lich eingeladen.
Wir freuen uns über zahlreiche Teilnahme.

Mit sportlichen Grüßen
Florian Schmitt | Vorstand Schriftwesen

Einladung an alle Winzer u. Winzerinnen,
zu einer Informationsveranstaltung zum Thema: 

 Franken Herkunftsmodell 2025

und der damit verbundenen Lagenabgrenzung für künftige 
Prädikatsweine, Erstes Gewächs usw. sowie der weiteren 
Nutzung der Lagenbezeichnung Donnersdorfer Falkenberg.

Termin:   Montag den 27. Okt. 2025   
 18.00 Uhr im FBZ-Vereinsraum Donnersdorf

gez. Albin Solf
Heimat & Wein e.V. 

Liebe Gemeindemitglieder, 

wir freuen uns Euch auch in diesem Jahr wieder eine Schlachtschüssel anzubieten. 

Hiermit ergeht herzliche Einladung zur traditionellen Schlachtschüssel vom Brett. 

Als Alternative bieten wir ein paar Bratwürste mit Kraut für 8,00 Euro an. 

Anmeldung bitte bis 31.10.2025 bei: 
Michael Kieshauer (Tel.: 0160 91893354) 
Sitzplatzreservierung für Gruppen möglich, ansonsten gilt freie Platzwahl. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 150 beschränkt, daher bitte bei Verhinderung rechtzeitig  
absagen. (Warteliste wird dann aufgefüllt) 

Auf Euer Kommen freut sich der FC Blau Weiß Donnersdorf! 

Termin: 

Samstag, 08.11.2025 

um 18 Uhr im Sportheim 

Preis: 17 Euro incl. 1 
Schnaps 

FFFFCCCFCFFCFCC---SSSSSSSccccccchhhhllllllaaaaaaaaacccccchhhhhhhhttttttssssststtsttsttstsscccccchhhhüüüüüüüüssssssssssssssssssssssssseeeeeeellllll

Schafkopfturnier der 
Soldaten- und Reservistenkameradschaft 

Traustadt 

Wann: Samstag, 15.11.2025   Beginn  18.00 Uhr 

Wo:         Probierstube Weingut Elmar Weissenseel 
Zu den Weinbergen 28 

Einsatz: Startgebühr  10,-- € 

Preise:  Erster Platz    100,-- € 
und weitere Sachpreise 

0163/4801916 
0170/3059140. 

Anmeldung erwünscht bei  Norbert Antoni  
oder         Herbert Ulrich  

Auf zahlreiches Erscheinen hoffend 

Ihre 

Soldaten- und Reservistenkameradschaft 
Traustadt 

gez. Norbert Antoni 
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Umwelt- und Klimapakt: Erneute Auszeichnung der 
Baumann Recycling GmbH aus Donnersdorf

Urkunde für freiwilliges Engagement im betrieblichen 
Umweltschutz

Im Namen des bayerischen Staatsministers für Umwelt und 
Verbraucherschutz, Thorsten Glauber, überreichte Landrat 
Florian Töpper bei einem Vor-Ort-Termin in Donnersdorf dem 
Geschäftsführer der Baumann Recycling GmbH, Marc-Peter 
Möhring, die Urkunde „Umwelt- und Klimapakt Bayern“. Auch 
Donnersdorfs erster Bürgermeister Klaus Schenk wohnte 
dem Aushändigungstermin bei. Die aufgrund erfolgreicher 
Teilnahme an dem Programm der Bayerischen Staatsregie-
rung verliehene Auszeichnung würdigt das über die gesetz-
lichen Vorgaben hinausgehende Engagement der Baumann 
Recycling GmbH im betrieblichen Umweltschutz. Dabei ist 
die neuerliche Verleihung keinesfalls ein Novum für den Be-
trieb. Bereits fünf Mal in Folge hat man sich mit qualifizierten, 
freiwilligen Umweltleistungen am „Umwelt- und Klimapakt 
Bayern“ beteiligt.

„Die erneute Auszeichnung der Baumann Recycling GmbH 
mit der Urkunde ,Umwelt- und Klimapakt Bayern‘ zeigt, mit 
wie viel Leidenschaft und Entschlossenheit sich der Betrieb 
seit vielen Jahren im Umweltschutz engagiert“, sagte Landrat 
Florian Töpper. „Dadurch übernimmt die Firma Verantwor-
tung, sie leistet einen wichtigen Beitrag, um umwelt- und 
klimapolitische Ziele unserer Gesellschaft im Sinne der nach-
wachsenden Generationen voranzubringen.“

Die Firma Baumann Recycling GmbH recycelt seit 1977 
Altverschlüsse von Getränkeflaschen, indem sie die verschie-
denen darin enthaltenen Materialen auftrennt und sorten-
rein weiterverkauft oder zunächst im eigenen Werk weiter-
verarbeitet, etwa zu farblich veredeltem Kunststoffgranulat, 
und dann an kunststoffverarbeitende Betriebe weiterver-
kauft. Laut Geschäftsführer Möhring ist es dank der stetig 
weiterentwickelten Anlagen möglich, ressourcenschonend 
und umweltgerecht zu produzieren.

Zum Hintergrund: Ziel des „Umwelt- und Klimapakts Bayern“ 
ist es, Impulsgeber für neue Wege, Methoden und Themen-
felder - hin zu einer nachhaltigen Entwicklung Bayerns - zu 
sein. Hierdurch sollen die natürlichen Lebensgrundlagen mit 
Hilfe einer freiwilligen und zuverlässigen Kooperation von 
Staat und Wirtschaft besser geschützt werden, als nur mit 
Gesetzen und Verordnungen. Weiter sollen die ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Grundlagen der heutigen und 
der künftigen Generationen in Bayern verbessert werden.

Voraussetzung für die Teilnahme am „Umwelt- und Klima-
pakt Bayern“ ist die praktische Umsetzung von betrieblichen 
Umweltschutzmaßnahmen, die über die gesetzlichen Vorga-
ben hinausgehen.

Herzlichen Dank
Zu meinem 70. Geburtstag durfte ich viele 
Glückwünsche entgegennehmen – telefonisch, 
persönlich und in schriftlicher Form. 
Über jeden einzelnen Gruß habe ich mich sehr gefreut.

Ein besonderer DANK gilt meiner Familie und 
meinen Freunden, 
Herrn Ministerpräsident Dr. Markus Söder, 
Gerhard und Lissy Eck, 
Herrn 1. Bürgermeister Klaus Schenk, 
Herrn Pfarrer Günter Höfler,
dem FC Bayern Fanclub, 
der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge sowie dem 
VdK Donnersdorf.

Allen, die an mich gedacht haben, sage ich von Herzen:

Vielen lieben Dank – und bleibt gesund!

Harry Pöhlmann

Herzlichen Dank
für die vielen persönlichen, telefonischen, schriftlichen 
Glückwünsche und Aufmerksamkeiten zu meinem 
85. Geburtstag.

Ich habe mich sehr darüber gefreut.

August 2025
Margrit Wolf

Impressum: 
Herausgeber: Gemeinde Donnersdorf
verantwortlich für den amtlichen Inhalt: 
Erster Bürgermeister Klaus Schenk • Gemeinde Donnersdorf
Amtsstunden Rathaus Donnersdorf:
Mittwochs von 14.00 – 18.00 Uhr außer an Feiertagen.
Kirchstr. 1 • 97499 Donnersdorf • Telefon: 09528/294 o. 09382/607-0
E-Mail: gemeinde@donnersdorf.de • Internet: www.donnersdorf.de
Redaktionsschluss immer der 10. des Monats
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst (Allgemein-Ärzte):
Seit April 2013 gibt es den Bereitschaftsdienst in der 
Zentralen Praxis im Leopoldina-Krankenhaus in Schweinfurt.
Öff nungszeiten: 
Montag, Dienstag, Donnerstag   von 18 bis 21 Uhr
Mittwoch, Freitag   von 16 bis 21 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag   von   9 bis 21 Uhr
Während der vorstehend genannten Öff nungszeit können 
alle fahr- und transportfähigen Patienten in dringenden 
Fällen ohne Anmeldung kommen. Sofern Ihr behandelnder 
Arzt bzw. Hausarzt nicht erreichbar ist, können Sie in 
dringenden Erkrankungsfällen einen Arzt des ärztlichen 
Bereitschaftsdienstes über Tel. 116117 (kostenfrei) erreichen. 
In lebensbedrohlichen Fällen wenden Sie sich bitte an Tel. 112 

Kinderärzte: 
Seit 30.01.2017 ist der Bereitschafsdienst neu geregelt: 
Er wird von der „Kinder- und Jugendmedizinischen Bereit-
schaftspraxis Schweinfurt-Rhön“ angeboten, die im Leopol-
dina-Krankenhaus beheimatet ist. 
Die Bereitschaftspraxis arbeitet 
Mittwoch, Freitag     von 16 bis 19.30 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag    von 10 bis 14 Uhr und
     von 15 bis 19.30 Uhr
Es kooperieren niedergelassene Kinderärzte und die Kinder-
klinik des Leopoldina-Krankenhauses Schweinfurt.

Zahnarztdienst:
(Wochenend- und Feiertagsdienst jeweils von 10 Uhr bis           
12 Uhr und von 18 Uhr bis 19 Uhr. In der übrigen Zeit besteht 
Rufbereitschaft.)

Samstag/Sonntag 18./19.10.2025
Dr. med. dent. Colin Bartsch 
Schweinfurter Str. 20, 97359 Schwarzach am Main,  
Tel. 09324 / 9786144

Samstag/Sonntag 25./26.10.2025
Dr. Anton Müller 
Weingartsstr. 21, 96160 Geiselwind, Tel. 09556 / 981090

Samstag/Sonntag 01./02.11.2025
Dr. Manfred Greger 
Bgm.-Weigand-Str. 10, 97447 Gerolzhofen, 
Tel. 09382 / 31131

Samstag/Sonntag 08./09.11.2025
Dr. Barbara Krombholz 
Weingartenstr. 8, 97337 Dettelbach, Tel. 09324 / 90111

Samstag/Sonntag 15./16.11.2025
Doreen Koos 
Industriestr. 21, 97353 Wiesentheid, Tel. 09383 / 9019388

Apothekendienst:
(Der Bereitschaftsdienst wechselt täglich um 8.00 Uhr)
16.10.2025 Rossmarkt-Apotheke Schweinfurt; Freitag, 17.10.2025 
Apotheke im HausarztZentrum  Grafenrheinfeld; 18.10.2025 
Fuchs-Apotheke Knetzgau; 19.10.2025 Löwen-Apotheke Haß-
furt; 20.10.2025 Einhorn-Apotheke Haßfurt; 21.10.2025 St. 
Christophorus-Apotheke Sand; 22.10.2025 Hochfeld-Apotheke 
Schweinfurt; 23.10.2025 Apotheke im Gesundheitspark Schwein-
furt;  24.10.2025 Linden-Apotheke Grettstadt; 25.10.2025 
Einhorn-Apotheke Haßfurt; 26.10.2025 Medicon-Apotheke 
Schweinfurt; 27.10.2025 Apotheke am Krankenhaus Haßfurt; 
28.10.2025 Stadt-Apotheke Königsberg; 29.10.2025 Apotheke 
Stenger Gochsheim; 30.10.2025 Kronen-Apotheke Gerolzhofen; 
31.10.2025 St. Jakobus-Apotheke Röthlein; 01.11.2025 Adler-
Apotheke Schweinfurt; 02.11.2025 Stadt-Apotheke Haßfurt; 
03.11.2025 Brunnen-Apotheke Dittelbrunn;  04.11.2025 Fuchs-
Apotheke Knetzgau; 05.11.2025 Linden-Apotheke Grettstadt; 
06.11.2025 Rats-Apotheke Zeil; 07.11.2025 Löwen-Apotheke 
Haßfurt;  08.11.2025 Kronen-Apotheke Gerolzhofen; 09.11.2025 
Apotheke im Mainbogen Sennfeld; 10.11.2025 Kronen-Apo-
theke Schweinfurt; 11.11.2025 Einhorn-Apotheke Haßfurt; 
12.11.2025 Deutschhof-Apotheke Schweinfurt; 13.11.2025 St. 
Christophorus-Apotheke Sand; 14.11.2025 Hubertus-Apotheke 
Schweinfurt; 15.11.2025 Stern-Apotheke  Schwebheim
Den tagesaktuellen Apothekennotdienst für Bayern fi nden Sie 
auf der Homepage der Bayer. Landesapothekerkammer unter 
http://lak-bayern.notdienst-portal.de

Bereitschaftsdienste

Nachhaltige Energie für 
die Zukunft!

www.uez.de
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Sankt Martinsfeier mit 
Laternenumzug in Traustadt

     Wann: Dienstag, 11.11.2025
                      ab 17:00 Uhr

Wo: Schulhof der 
Grundschule am Zabelstein, 
anschließend Laternenumzug 

zum Feuerwehrhaus.

    Für das leibliche Wohl
      ist bestens gesorgt.

Außerdem werden heuer wieder 
leckere Plätzchentüten verkauft.

Alle Einnahmen kommen dem Kindergarten zugute.

     Das Team, die Kindergartenkinder und der Elternbeirat
freuen sich auf zahlreiche Besucher.

Wann: am Samstag, 22.11.2025
um 19:30 Uhr

Wo: Pfarrsaal in Donnersdorf
Einsatz: 7,- €

1. Preis: 100,- €

Hierzu möchten wir alle Freunde und Gönner des 1. FCN 
und alle Schafkopfbegeisterten herzlichst einladen.
Für Speis und Trank ist wie immer bestens gesorgt.

 

 

 

 

 

 

 

  

EEiinnllaadduunngg  
  

zzuumm  vvoorrwweeiihhnnaacchhttlliicchheenn  WWiinntteerraabbeenndd  iimm  
SScchhuullggaarrtteenn  KKlleeiinnrrhheeiinnffeelldd                                                                                                                                                                        
aamm  SSoonnnnttaagg,,  3300..1111..22002255  uumm  1166::0000  UUhhrr  
  

WWiirr  ffrreeuueenn  uunnss  mmiitt  IIhhnneenn  iinn  rroommaannttiisscchheerr  
AAttmmoosspphhäärree  mmiitt  bbeessiinnnnlliicchheenn  LLiieeddeerrnn,,  
NNiikkoollaauussbbeessuucchh  uunndd  vviieelleenn  sseellbbssttggeemmaacchhtteenn  
KKöössttlliicchhkkeeiitteenn  zzuu  ffeeiieerrnn..  
  

LLaasssseenn  SSiiee  ssiicchh  iimm  rroommaannttiisscchh  bbeelleeuucchhtteetteenn  
SScchhuullggaarrtteenn  aauuff  WWeeiihhnnaacchhtteenn  eeiinnssttiimmmmeenn..  
  
AAuuff  IIhhrr  KKoommmmeenn  ffrreeuueenn  ssiicchh  ddiiee  
KKlleeiinnrrhheeiinnffeellddeerr  VVeerreeiinnee  


